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Forderrichtlinien Jugendfreizeiten

Der Stadtjugendring vergibt alljahrlich im Rahmen seines Haushaltes Zuschiisse fiir Jugend-
erholungsmallnahmen (z.B. Kinder- und Jugendfreizeiten) im Auftrag der Stadt Villingen-
Schwenningen an seine Mitgliedsverbdnde. Die Aktivitdten der geférderten MaBnahmen miissen
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern primar dazu dienen, sich zu erholen, Erfahrungen innerhalb
einer Gruppe zu sammeln und sich in ihrer Persdnlichkeit weiter zu entwickeln.

Zuschussfihig sind JugenderholungsmaRnahmen mit 2-13 Ubernachtungen wund einer
Mindestteilnehmerzahl von 7 Personen.

Die Hohe des Zuschusses richtet sich nach den von der Stadt Villingen-Schwenningen zur Verfligung
gestellten Haushaltsmitteln und nach der Zahl der Antragstellungen.

Es konnen nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Villingen-Schwenningen bis zum vollendeten
27. Lebensjahr bezuschusst werden. Pro angefangene 5 Teilnehmer/innen ist 1 Betreuer/in
zuschussberechtigt. Es werden nur ehrenamtliche Mitarbeiter/innen bezuschusst.

Voraussetzung fir die Gewahrung von Zuschissen ist eine angemessene Eigenleistung des Tragers
sowie dessen Verantwortung fir die Finanzierung der MalBnahme. Der Zuschuss soll in die
Finanzierung der Jugendfreizeit einflieBen. Er soll zu einer Entlastung der Teilnehmerbeitrage fihren.
Auf der Ausschreibung oder Einladung zur Freizeit muss folgender Satz sichtbar vermerkt werden:
,Diese Freizeit wird von der Stadt Villingen-Schwenningen lber den Stadtjugendring geférdert.”

Zur Beantragung ist die daflir vorgesehene Teilnehmerliste einzureichen. Andere Teilnehmerlisten
kénnen nur berticksichtigt werden, wenn samtliche Angaben vorhanden sind, die auch auf der
Teilnehmerliste des Stadtjugendrings Villingen-Schwenningen abgefragt werden. Des Weiteren ist
die Ausschreibung oder Einladung sowie ein Tagesplan beizulegen. Eine verantwortliche
Leitungsperson bestatigt mit ihrer Unterschrift auf der Teilnehmerliste die Richtigkeit aller Angaben.

Die Verteilung der Zuschiisse fur Jugendfreizeiten erfolgt durch die Vorstandschaft des
Stadtjugendrings. Die Zuschiisse werden derzeit im Dezember ausbezahlt. Antrage, die nach dem 15.
November in der Stadtjugendring-Geschaftsstelle eingehen, werden in das folgende Haushaltsjahr
Ubernommen.

Zu Unrecht erlangte Zuwendungen sind zurlickzuzahlen.


mailto:info@sjr-vs.de
file:///Z:/Projekte%202021/Förderkonzept%20Corona/www.sjr-vs.de

